
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
Landratsamt 
 

 
 

Die Zugangsvoraussetzungen für elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Dokumente sowie zum Datenschutz sind nachzulesen unter:  
https://www.landratsamt-pirna.de/elektronische-kommunikation.html ׀ https://www.landratsamt-pirna.de/infopflichten-dsgvo.html 
 Hauptsitz: Öffnungszeiten: Hinweis: 
Schloßhof 2/4  Montag 08:00 - 12:00 Uhr Außerhalb der Öffnungszeiten bleiben die  

Dienstgebäude des Landratsamtes geschlossen.  
Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 

01796 Pirna 
 

Dienstag/Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr 
13:00 - 18:00 Uhr  

Telefon: +493501 515-0 (Vermittlung) Mittwoch Schließtag  
Internet: www.landratsamt-pirna.de Freitag 08:00 - 12:00 Uhr  

   

Bankverbindung: Ostsächsische Sparkasse Dresden - BIC: OSDDDE81XXX IBAN: DE12 8505 0300 3000 0019 20 USt-IdNr.: DE140640911 

 

  
 

┌              ┐ 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge   Postfach 100253/54   01782 Pirna 

 
 
 
      
      
      
      
      
      

 Datum: 
Amt: 
Ansprechpartner: 
Besucheranschrift: 
 
Gebäude/Zimmer: 
Telefon: 
Aktenzeichen: 
E-Mail: 

02.02.2026 
Ländliche Entwicklung      
Herr Grohmann      
Schloßpark 4 
01796 Pirna 
SP 0.09 
03501 515 3603           
1501/780.21      
Wolf.Grohmann@landratsamt-
pirna.de       
      
      
      

└             

 
        

Öffentlicher Hinweis 
 

Information an Landwirte und Landwirtschaftsbetriebe 
 

Die Untere Landwirtschaftsbehörde hat über die Genehmigung zum Verkauf der nachstehenden 
Grundstücke nach dem Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG vom 28. Juli 1961)  

zu entscheiden: 
 

Gemarkung Größe in ha Nutzungsart gemäß Angaben  
im Vertrag 

Dorf Wehlen 
(Stadt Wehlen) 

23,0773 

0,1787 

Ackerland 
Wald & sonstige Fläche 

 
Leistungsfähigen landwirtschaftlichen Unternehmen, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb 
der Grundstücke interessiert wären, wird Gelegenheit gegeben, dem Landratsamt des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Amt für Ländliche Entwicklung bis zum 16.02.2026 ihr  
Erwerbsinteresse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, welchen verbindlichen Preis sie bei einer 
eventuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten würden.  
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung eines Erwerbsinteressenten keinerlei 
Erwerbsansprüche begründet und den Absender nicht zum Beteiligten am Verwaltungsverfahren 
macht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Grohmann 
Sachbearbeiter 


